
STADT WOLMIRSTEDT
Die Bürgermeisterin

Beschlussvorlage öffentlich

Beschluss-Nr.:
451/2019-2024

Datum:
07.11.2022

Zeichen:
BMin

Beratungsfolge Beratungsergebnis

Gremium Sitzung am Ja Nein Enth.
Hauptausschuss 21.11.2022 8 / /
Stadtrat 01.12.2022 23 / 1

beschlossen am: ____01.12.2022____ _________________________________
Datum, Unterschrift, Siegel

Betreff:
Wahl eines weiteren Vertreters der Hauptverwaltungsbeamtin im Verhinderungsfall gemäß §
67 Abs. 3 KVG LSA

Beschluss:

Der Stadtrat der Stadt Wolmirstedt wählt mit Wirkung vom 01.01.2023

Herr Jens Sonnabend

zum weiteren Vertreter der Hauptverwaltungsbeamtin im Verhinderungsfall gemäß § 67 Abs. 3
KVG LSA.

Bürgermeisterin Fachdienstleiter
Sachbearbeiter Fachdienst

Büro des Stadtrates Büro des Stadtrates

M. Cassuhn M. Hellmund M. Bertelmann



Sachdarstellung:

Mit der Beschlussvorlage 669/2014-2019 hat der Stadtrat der Stadt Wolmirstedt in seiner
Sitzung am 06.12.2018 Herrn Marko Kohlrausch als allgemeinen Vertreter gemäß § 67 Abs.
1 KVG LSA gewählt.

Aus den Erfahrungen der letzten Jahre ist es zweckmäßig einen weiteren Vertreter der
Bürgermeisterin gemäß § 67 Abs. 3 KVG LSA zu wählen. Der 2. Stellvertreter kommt nur zum
Tragen, wenn die Bürgermeisterin und Herr Kohlrausch gleichzeitig verhindert sind.

Herr Jens Sonnabend ist fachlich und persönlich geeignet, diese Aufgabe zu übernehmen.
In der Gemeinde Barleben hatte er diese Funktion von 03/2013 – 09/2021.

Fortsetzung Ergänzungsblatt Nr.
Mitwirkungsverbot gem. § 33 KVG LSA bestand nicht
Mitwirkungsverbot gem. § 33 Abs. KVG LSA bestand für

Finanzielle Auswirkungen?
ja nein

1 2 3
Gesamtkosten der Maßnahme
(Anschaffungs-/
Herstellungskosten) in Euro:

Jährliche Folgekosten/-
lasten in Euro:

Objektbezogene
Einnahmen (Zuschüsse/
Beiträge) in Euro:

Veranschlagung: im Haushalt ja nein
im Haushaltsjahr/Finanzplanjahr 2023
Produktkonto:


